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Zitat

Original von alias
Wenn die Strafarbeit nicht gemacht wurde und auch der Nachholtermin /
Nachsitztermin nicht eingehalten wird, gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch und - nach
einem erfolglosen / verweigerten Elterngespräch - eine schriftliche Nachricht auf
offiziellem Schulpapier, mit der Aufforderung an den Schüler an einem Nachholtermin
zu erscheinen. Andernfalls müsste die Klassenkonferenz zusammentreten und über
weitere Maßnahmen, wie einen zeitweiligen Schulausschluss beraten.

Ist sowas alles bei euch zulässig? Bei uns darf es weder Nachsitzen noch Strafarbeiten geben.
Du darfst die Schüler nicht mal das in der Stunde versäumte als Hausaufgabe machen lassen!
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